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 Veröffentlicht am 17.06.2014

Norm

Zahlungsdienste-RL 32007L0064 2007/64/EG Art52 Abs3

Zahlungsdienste-RL 32007L0064 2007/64/EG Art4 Nr23

ZaDiG §3 Z21

ZaDiG §27 Abs6

Rechtssatz

Aufgrund der bindenden Rechtsansicht des EuGH ist davon auszugehen, dass Art. 52 Abs. 3

Zahlungsdienstrichtlinie 2007/64/EG auf das Zahlungsverhältnis zwischen einem Mobilfunkbetreiber als

Zahlungsempfänger und einem Kunden als Zahler Anwendung ;ndet, durch Zahlschein oder per Onlinebanking

eingeleitete Überweisungen Zahlungsinstrumente im Sinne der RL 2007/64/EG darstellen und ein generelles, nicht

zwischen verschiedenen Zahlungsinstrumenten di>erenzierendes Verbot der Einhebung von Entgelten durch den

Zahlungsempfänger richtlinienkonform ist, sofern die nationale Regelung insgesamt der Notwendigkeit Rechnung

trägt, den Wettbewerb und die Nutzung effizienter Zahlungsinstrumente zu fördern.
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